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a) Zu den Anforderungen, die die M itglieder einer qualifizier
ten Einrichtung nach § 606 A bs. 1 Satz 2 N r. 1 Z P O  erfüllen 
müssen.
b) Zu den Anforderungen, die eine qualifizierte Einrichtung
nach § 606 A bs. 1 Satz 2 N r. 3 Z P O  erfüllen m u ss....................  365

a) § 198 A bs. 3 Satz 1 G V G  stellt keine besonderen A nfor
derungen an die Form  oder den M indestinhalt einer Verzö
gerungsrüge, sondern verlangt lediglich, dass die »D auer des 
Verfahrens gerügt« wird. D araus folgt, dass auch eine nicht 
ausdrücklich als »V erzögerungsrüge« bezeichnete Äußerung 
eines Verfahrensbeteiligten im Wege der A uslegung als V erzö
gerungsrüge anzusehen ist, wenn sich ihr nur entnehmen lässt, 
dass der Beteiligte die D auer des Verfahrens beanstandet oder 
in sonstiger Weise zum  A usdruck bringt, mit der Verfahrens
dauer nicht einverstanden zu  sein.
b) Ein  A nlass zur Besorgnis im Sinne des § 198 A bs. 3 Satz 2 
H albsatz  1 G V G  ist gegeben, wenn ein Betroffener erstmals 
A nhaltspunkte dafür hat, dass das Ausgangsverfahren keinen 
angem essen zügigen Fortgang nimmt. A uf ein rein subjektives 
Em pfinden des Verfahrensbeteiligten kom m t es hierbei nicht 
an. Vielm ehr müssen objektive G ründe vorliegen, die bei 
vernünftiger Betrachtungsw eise geeignet sind, zu einer unan
gem essenen Verfahrensdauer zu führen, ohne dass ein allzu 
strenger M aßstab angelegt werden darf.
c) Wird die V erzögerungsrüge nach dem in § 198 A bs. 3
Satz 2 H alb satz  1 G V G  norm ierten Zeitpunkt erhoben, ist 
dies für die Entstehung des Entschädigungsanspruchs grund
sätzlich unschädlich, wenn sie bis zum  A bschluss der jeweili
gen Instanz, in der die Verzögerung eingetreten ist, eingelegt 
w orden ist und kein rechtsm issbräuchliches »D ulden  und L i
quidieren« vorhegt.................................................................................  377
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a) D er M iterbe, der allein oder zusam men mit weiteren Mit- dl 
erben Titelgläubiger (hier: in einem Zuschlagsbeschluss) eines
zum N achlass gehörenden Anspruchs ist, kann die Erteilung 
einer vollstreckbaren Ausfertigung des Titels verlangen.
b) D ieser M iterbe kann eine vollstreckbare A usfertigung des r e
Titels verlangen, die nur ihn als Vollstreckungsgläubiger aus
w eist.................................................................................... ........................ 336
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